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Verpflichtung aller Länder, keine Geheimverträge abzuschlies-
sen, die Rüstungen einzuschränken und internationalen
Schiedsgerichten zuzustimmen. Alle Alliierten verpflichten sich, keine
Verhandlungen zu Sonderfrieden anzubahnen und keinen '

Sonderfrieden zu schliessen. Alle Staaten verzichten nach dem
Kriege auf den Wirtschaftskrieg. Die beiden Mächtegruppen
verpflichten sich, alle im Kriege besetzten Gebiete zu räumen.
Das Gebiet des russischen Staates bleibt unverletzlich. Alle
seine Nationalitäten sollen das Recht haben, ihr politisches
Regime zu wählen. Russisch-Polen wird unabhängig erklärt.
Oesterreichisch- und Deutsch-Polen werden vollständig autonom.
Relgien, Serbien und Montenegro müssen wieder hergestellt und
ihre Schäden aus einem internationalen Fonds ersetzt werden.
Serbien soll einen Zugang zur Adria erhalten, und Rumänien
verpflichtet sich, sofort die Klausel des Derliner Vertrages über
die politische Befreiung der Juden durchzuführen. Die
elsasslothringische Frage wird durch eine Volksabstimmung gelöst,
wobei die im Dienste Deutschlands stehenden Bewohner oder
jene, die nicht Alt-Elsässer sind, an der Abstimmung nicht
teilnehmen dürfen. Türkisch-Armenien soll vollständig autonom
werden."

*

Die russischen Arbeiter- und Solda,tenräte haben
ein Friedensmanifest erlassen, in dem es unter anderem

heisst:
„Die durch die Revolution vom 6. und 7. November

geschaffene Regierung der Arbeiter und Bauern, die sich auf den
Arbeiter- und Soldatenrat stützt, schlägt allen Regierungen der
Kriegführenden vor, alsbald Besprechungen über einen gerechten,

demokratischen Frieden zu beginnen."

Der Frieden müsse ein solcher ohne Annexionen
sein, d. h. ohne gewaltsame Aneignung fremden
Gebietes, ohne gewaltsame Eroberung fremder Nationalitäten

und ohne Kontributionen. Das Manifest
umschreibt sodann den Begriff «Annexion». Darunter
fällt darnach jede Annexion einer kleinen und schwachen

Nationalität an einen mächtigen und grossen Staat
ohne ihre Zustimmung und unabhängig von dem Grade
ihrer Kultur' und ihrer geographischen Lage in Europa
oder in jenseits des Ozeans gelegenen Ländern. Ferner

sei es als Annexion zu betrachten, wenn irgendeine

Bevölkerung von irgendeinem Staate gewaltsam
festgehalten werde oder wenn ihr gegen ihren Willen,
wie er in der Presse oder in nationalen Versammlungen

oder Parteibeschlüssen oder durch Auflehnungen
und Erhebungen gegen die Unterdrücker zum Ausdruck
gelange, das Recht zu allgemeiner Abstimmung
verweigert werde, oder wenn man sich ferner weigere,
Besatzungstruppen zurückzuziehen und der Bevölkerung

das Recht zuzugestehen, ihre politische
Regierungsform einzurichten.

Die neue russische Regierung schlägt den
Regierungen aller kriegführenden Staaten den Abschluss
eines sofortigen Waffenstillstandes während drei
Monaten sowie die unverzügliche Einleitung von
Friedensverhandlungen vor. Sie selbst werde zur
Erleichterung der Vorverhandlungen Bevollmächtigte in
den neutralen Ländern ernennen und bekräftige ihren
festen Entschluss, jede Geheimdiplomatie zu
unterdrücken, alle von den bisherigen Machthabern
abgeschlossenen Geheimverträge zu veröffentlichen und
die Friedensbesprechungen offen vor der ganzen Welt
fortzusetzen. Zur endgültigen Billigung der
ausgearbeiteten Friedensbedingungen sei seinerzeit eine
Konferenz aus Vertretern aller Nationen der Welt
zusammenzuberufen.

*

Die letzten Tage haben Ereignisse von
weltgeschichtlicher Bedeutung gezeitigt : den mit der
Ernennung Hertlings zum Reichskanzler tatsächlich; im
Deutschen Reiche eingeführten Parlamentarismus, die
militärische Niederlage Italiens am Isonzo und Taglia-
mento, die Eroberung halb Palästinas durch die
Engländer und nun die neue Revolution in Russland, die
mit dem Sieg der « Maximalisten » und der Arbeiter-,
Bauern- und Soldatenräte endigte und deren Frucht das

oben erwähnte Friedensmanifest ist. Mögen diese
Ereignisse der Menschheit bald den ersehnten dauernden
Frieden bringen. K. W. Seh.

o

Splitter und Späne.

Es gibt wohl kaum einen abstossenderen Begriff
als den einer Frau, welche aus niedrigen Gefühlen
heraus sich müht, ein Volk in den Krieg zu treiben.
Und fürwahr, die Sache wird nur noch schlimmer,
wenn sie, nachdem sie Erfolg hatte, ihren Leib in
das Gewand der Samariterinnen steckt und sich mit
dem Roten Kreuze schmückt. Denn man traut ihr
nicht und darf es auch gar nicht. Sie wird nicht durch
das Kleid geweiht, wohl aber entweiht sie das Kleid,
und so wirkt sie denn in ihm auf unser Gefühl etwa
wie ein Reptil, welches quer über den Altar kriecht.

*
Die Völker sprechen: Warum soll ich nicht unrecht

tun? Es geschieht ja doch, und wenn ich es nicht
tue, so tut es mein Nachbar. — Und nun zanken
sie sich und schlagen sie sich, wer der Begünstigte
sein soll, welcher das Unrecht tut.

*

A.: Eine Komödie das, wie die Völker unentwegt
aneinander herummäkeln

B.: Um einander zu bessern!?
A.: Ei was! — zu besudeln.

*
Pufferstaat, ein abscheuliches Wort! Es erzählt

von Drangsal und zermalmtem Gebein; denn wer im
Bereiche der Puffer wohnt, der kommt auch leicht
dazwischen.

* '—"— * • - " —

Der Eigennutz' spricht zu einem Volke: Zerstöre
die übrigen! Und wiederum spricht er zu ihm:
Erhalte sie! — Die Synthesis lautet: Beherrsche sie!

*

Da, wo der mächtige Staat unbedingt herrscht, ist
seine Bosheit meist erträglich.

*

Wenn die Welt von einem mächtigen Staate das
Heil erwartet, so geschieht es nicht, weil sie seiner
Tugend gewiss ist, sondern weil sie dafür hält, dass
sein Eigennutz gerade den Weg verfolgen wird,
welcher zufällig einmal auch der des allgemeinen Nutzens
ist.

*

Für die meisten Menschen liegt das höchste
Kriterium der Wahrheit in der Frage beschlossen: Passt
mir die Sache? Ss.
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